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BANKEINLAGENVERTRAG 
Erläuterung für Verbraucher nach Art. 246 b § 3 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) 

 
 

Verantwortliche Stelle: 
OYAK ANKER Bank GmbH 
Lyoner Straße 9 
60528 Frankfurt am Main 
E-Mail: info@oyakankerbank.de 
 

 

 
Guten Tag, 

 
hier geben wir Ihnen Erläuterungen zu der von uns angebotenen Dienstleistung eines Bankeinlagenvertrags. 

 
Mit der vorliegenden Erläuterung erfüllen wir die Anforderungen nach Art. 246 b § 3 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB). Die Erläuterung soll Ihnen bei der Beurteilung helfen, ob der angebotene Vertrag 
und die Nebenleistungen Ihren Bedürfnissen und Ihrer finanziellen Situation entsprechen. 

 
Bitte beachten Sie: Diese Erläuterung soll zum besseren Verständnis unserer Dienstleistung beitragen. Die rechtlichen 
Einzelheiten unserer Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Bankeinlagenvertrag ergeben sich aus Ihren 
Vertragsunterlagen. 

 
Die Information ist in 3 Teile gegliedert. 

 
In Teil 1 erläutern wir Ihnen die von uns angebotene Dienstleistung eines Bankeinlagenvertrags und die aus der 
Inanspruchnahme der Dienstleistungen resultierenden Folgen. 

 
Teil 2 enthält Informationen für den Fall, dass Sie mit unseren Dienstleistungen nicht zufrieden sind und welche 
Möglichkeiten Sie bei einer Beschwerde haben. 

 
Teil 3 betrifft Nebenleistungen. 
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1 Erläuterung unserer Dienstleistung 

 
In diesem Teil der Information erläutern wir Ihnen die Merkmale der von uns angebotenen Dienstleistung eines 
Bankeinlagenvertrags. Das umfasst die folgenden Punkte: 

 
1.1 Grundeigenschaften 
1.2 Gesamtpreis und Verzinsung 
1.3 Leistungsbedingungen 
1.4 Vertragslaufzeit 
1.5 Kündigungsbedingungen 
1.6 Widerrufsrecht 
1.7 Vertragsablauf 

 
1.1 Grundeigenschaften 

 
Ein Bankeinlagenvertrag ist eine rechtsgültige Abmachung zwischen einem Verbraucher und einer Bank über eine 
Bankeinlage: 

 
• Eine Bankeinlage ist ein Geldbetrag, den ein Verbraucher auf ein Konto einer Bank einzahlt. Das heißt: Für 

den Verbraucher ist die Bankeinlage Guthaben. 
• Der Zweck einer Bankeinlage ist die Anlage von Vermögen: Der Verbraucher profitiert gewöhnlich von einer 

Verzinsung seiner Bankeinlage. Das heißt: Der Verbraucher bekommt von der Bank in der Regel Zinsen auf 
seine Bankeinlage. 

• Die Bank und der Verbraucher treffen eine Zinsvereinbarung. Die Zinsvereinbarung regelt, wie die 
Bankeinlage während der Vertragslaufzeit verzinst wird. Und sie regelt den Termin, an dem die Bank dem 
Verbraucher die Zinsen gutschreibt: die sogenannte Fälligkeit. 

• Je nach Bankeinlage kann der Verbraucher sein Guthaben während der Vertragslaufzeit oder erst wieder mit 
der Fälligkeit nutzen. 

 
Es gibt verschiedene Arten von Bankeinlagen, zwischen denen Sie als Verbraucher wählen können. Jede Art von 
Bankeinlage ist mit einem bestimmten Konto (Einlagenkonto) verbunden. Wenn wir mit Ihnen einen 
Bankeinlagenvertrag abschließen, richten wir für Sie ein solches Konto ein. Man unterscheidet die folgenden 
Bankeinlagen (beziehungsweise Einlagenkonten): 

Tagesgeld 
Die Bankeinlage Tagesgeld ist ein Guthaben, das mit einer täglichen Fälligkeit verbunden ist. Das heißt: Das 
Guthaben steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Sie müssen dazu keine Fälligkeitsfrist abwarten. Und Sie müssen 
dazu den Vertrag nicht kündigen. Zudem können Sie jederzeit auf das Konto einzahlen. 

 
Festgeld 
Die Bankeinlage Festgeld ist ein Guthaben, das mit einer bestimmten Fälligkeit verbunden ist. Die Höhe der 
Bankeinlage und die Fälligkeit legen wir mit Ihnen im Vertrag fest. Mit der Fälligkeit steht Ihnen das Guthaben wieder 
zur Verfügung. Bitte beachten Sie: Beim Festgeld sind keine Zuzahlungen auf das Konto möglich. Auch eine 
vorzeitige Rückzahlung des Guthabens ist nicht möglich. 

 
Beim Festgeld können wir auch eine Prolongation mit Ihnen vereinbaren. Das ist eine Verlängerung eines 
Bankeinlagenvertrags, den wir bereits mit Ihnen abgeschlossen haben. Der Vertrag wird zum Zeitpunkt der Fälligkeit 
verlängert, und zwar um die gleiche Vertragslaufzeit und zu dem dann aktuellen Zinssatz. Sie können einer 
Prolongation vor der Fälligkeit widersprechen. 

 
1.2 Gesamtpreis und Verzinsung 

Bei einem Bankeinlagenvertrag ist das Einlagenkonto für Sie kostenfrei. 

Für Bankeinlagen kommen folgende zwei Arten der Verzinsung in Betracht: 
• Variable Verzinsung 
• Fest vereinbarte Verzinsung (Festzins) 

 
1.2.1 Variable Verzinsung 

 
Bei einer variablen Verzinsung der Bankeinlage legen wir einen bestimmten Vertragszinssatz mit Ihnen fest. Diesen 
Vertragszinssatz passen wir während der Vertragslaufzeit an: Wir dürfen ihn erhöhen, aber auch senken. Dabei 
orientieren wir uns an dem aktuellen Zinssatz für Neugeschäfte der jeweiligen Bankeinlage (Tagesgeld). Dieser 
orientiert sich an der Entwicklung des Marktes. 
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1.2.2 Fest vereinbarte Verzinsung (Festzins) 
 

Bei einer fest vereinbarten Verzinsung der Bankeinlage legen wir einen bestimmten Vertragszinssatz mit Ihnen fest. 
Dieser bleibt während der Vertragslaufzeit gleich beziehungsweise fest. Daher spricht man auch von einem 
Festzins. 

 
1.2.3 Steuerliche Auswirkungen 

 
Die steuerlichen Auswirkungen einer Finanzdienstleistung wie dem Bankeinlagenvertrag sind von Ihren 
individuellen Umständen abhängig. Daher sollten Sie sich an eine Steuerberatung wenden. 

 
1.3 Leistungsbedingungen 

 
Bei einem Bankeinlagenvertrag gelten die folgenden Leistungsbedingungen: 

• Sie stellen den Anlagebetrag auf dem Einlagenkonto zur Verfügung, das wir für Sie eingerichtet haben. 
• Wir verzinsen den Anlagebetrag mit dem Vertragszinssatz. 

 
1.4 Vertragslaufzeit 

 
Die Vertragslaufzeit eines Bankeinlagenvertrags richtet sich nach der Art der Bankeinlage: 

 
• Für die Bankeinlagen Tagesgeld gilt: Das heißt: Sie können den Vertrag nur durch eine Kündigung beenden. 
• Für die Bankeinlage Festgeld gilt: Die Vertragslaufzeit wird im Vertrag festgelegt. Das heißt: Sie müssen den 

Vertrag nicht kündigen. Wenn wir eine Prolongation mit Ihnen vereinbart haben, verlängert sich das Festgeld 
um die gleiche Laufzeit und zu der dann aktuellen Verzinsung. Die Prolongation wird nicht eingeleitet, wenn 
Sie dieser vor der Fälligkeit widersprechen. 

 
1.5 Kündigungsbedingungen 

Sie oder wir können den Bankeinlagenvertrag durch eine Kündigung beenden. Man unterscheidet zwei Arten der 
Kündigung: 

 
• Ordentliche Kündigung 

Eine ordentliche Kündigung ist bei der Bankeinlage Tagesgeld möglich. Für diese Bankeinlage gilt: Sie 
müssen keinen Grund für die Kündigung angeben. 

 
• Außerordentliche Kündigung 

Eine außerordentliche Kündigung ist bei allen Bankeinlagen möglich. Bei einer außerordentlichen Kündigung 
muss keine Kündigungsfrist eingehalten werden. Die Voraussetzung für eine außerordentliche Kündigung ist: 
Ihnen oder uns kann nicht zugemutet werden, am Vertrag festzuhalten1. Das ist zum Beispiel bei schweren 
Verletzungen der vertraglichen Verpflichtungen der Fall. Daher spricht man auch von einer Kündigung aus 
wichtigem Grund. 
  

1.6 Widerrufsrecht 
 

Bei einem Bankeinlagenvertrag kann ein Widerrufsrecht bestehen. Widerrufsrecht heißt: Sie können Ihre 
Vertragserklärung zurücknehmen. Sie sind dann nicht mehr an den Vertrag gebunden. 

 
Ob ein Widerrufsrecht besteht, hängt von den folgenden Bedingungen ab: 

 
• Ein Widerrufsrecht besteht prinzipiell nicht, wenn wir mit Ihnen den Vertrag als Präsenz-Geschäft 

abgeschlossen haben. Präsenz- Geschäft heißt: Beim Vertragsabschluss sind Sie und wir gleichzeitig 
körperlich in unseren Geschäftsräumen anwesend. 

• Ein Widerrufsrecht besteht prinzipiell dann, wenn wir mit Ihnen den Vertrag außerhalb unserer 
Geschäftsräume oder als Fernabsatz-Geschäft abgeschlossen haben. Fernabsatz-Geschäft heißt: Wir 
haben mit Ihnen den Vertrag ausschließlich mit Fernabsatz- Mitteln abgeschlossen. Fernabsatz-Mittel 
sind zum Beispiel: Brief, Fax, E-Mail, SMS und Online-Formular. 

 
Wenn ein Widerrufsrecht besteht, gelten die folgenden Bedingungen: 

 
• Voraussetzung für das Widerrufsrecht ist unter anderem, dass wir mit Ihnen den Vertrag abgeschlossen 

haben. 
• Sie müssen Ihren Widerruf innerhalb einer Frist von 14 Tagen gegenüber uns erklären. 
• Dabei müssen Sie keine Gründe angeben. 

 
 
1 Rechtsgrundlage: § 314 Bürgerliches Gesetzbuch 
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Genauere Informationen zum Widerrufsrecht finden Sie in Ihren vorvertraglichen Informationen (siehe 1.7) 

 
1.7 Vertragsablauf 

 
Der Ablauf des Bankeinlagenvertrags umfasst: 

 
1. Vertragseinleitung 
2. Vertragsvorbereitung mit den vorvertraglichen Informationen 
3. Vertragsabschluss 
4. Vertragslaufzeit 
5. Vertragsende 

 
Vertragseinleitung 
Wenn Sie Interesse an einem Bankeinlagenvertrag haben, können Sie uns auf verschiedenen Wegen kontaktieren: 
per Telefon, per E-Mail oder über unsere Website. Wir werden dann mit Ihnen Gespräche führen und Ihnen sagen, 
welche Bedingungen möglich sind und welche Informationen wir von Ihnen brauchen. 

Vertragsvorbereitung: Vorvertragliche Informationen 
Wenn Sie den Bankeinlagenvertrag als Fernabsatz-Geschäft (das heißt per E-Mail, Telefon, Brief oder Fax) 
abschließen, bekommen Sie von uns die vorvertraglichen Informationen (kurz: VVI): eine Broschüre mit allgemeinen 
Informationen zu unserer Dienstleistung. Hier informieren wir Sie vor allem über Ihr Widerrufsrecht. 

 
Vertragsabschluss 
Wenn Sie und wir uns positiv entscheiden, kommt es zum Vertragsabschluss. 

 
Alle wesentlichen Bedingungen zur jeweiligen Bankeinlage ergeben sich aus den mit Ihnen getroffenen 
vertraglichen Vereinbarungen. Das sind zum Beispiel Regelungen zur Höhe der Bankeinlage, zur Vertragslaufzeit, 
zu den Möglichkeiten der Verfügung und zur Verzinsung. 

Vor dem Vertragsabschluss haben Sie und wir keine vertraglichen Verpflichtungen. Nach dem Vertragsabschluss 
können Sie den Vertrag in bestimmten Fällen noch innerhalb von 14 Tagen widerrufen (siehe 1.6). 

 
Vertragslaufzeit 
Wenn wir den Vertrag mit Ihnen abgeschlossen haben, regelt dieser, wie Sie die Bankeinlage auf Ihr Einlagenkonto 
einzahlen und wieder verfügen können. Während der Vertragslaufzeit zahlen wir Ihnen die vereinbarten Zinsen. 

 
Vertragsende 
Der Vertrag endet je nach Bankeinlage unterschiedlich: 

 
• Für die Bankeinlage Tagesgeld gilt: Der Bankeinlagenvertrag endet mit Ihrer oder unserer Kündigung. 
• Für die Bankeinlage Festgeld gilt: Der Bankeinlagenvertrag endet, wenn die Vertragslaufzeit abgelaufen 

ist. Wenn wir eine Prolongation mit Ihnen vereinbart haben, gilt: Der Vertrag endet bei Fälligkeit, wenn 
Sie der Prolongation widersprechen. 

 
2 Ihre Möglichkeiten einer Beschwerde 

 
Sie sind mit unserer Dienstleistung nicht zufrieden? In diesem Teil informieren wir Sie über Ihre Möglichkeiten einer 
Beschwerde. 

Beschwerde bei der Bank 
Die Zufriedenheit unserer Kunden ist für uns sehr wichtig. Daher wollen wir Ihnen die Möglichkeit zur Kritik geben. 
Wenn Sie eine Beschwerde zu unserer Dienstleistung haben, können Sie diese elektronisch, schriftlich oder 
mündlich äußern: 

OYAK ANKER Bank GmbH 
Beschwerdemanagement 
Lyoner Str. 9 
60528 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 299 2297 – 0 
E-Mail: beschwerde@oyakankerbank.de 
 
Wir bitten Sie, bei einer Beschwerde die folgenden Punkte zu beachten: 

 
• Geben Sie Ihre Kontaktdaten an (Adresse und Telefonnummer, gegebenenfalls E-Mail-Adresse und 

Kontonummer). 
• Beschreiben Sie den Sachverhalt und formulieren Sie Ihr Anliegen. 
• Fügen Sie Kopien von Unterlagen zu Ihrem Anliegen bei, wenn Sie diese haben. 
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Ihre Angaben helfen uns, Ihre Beschwerde möglichst schnell zu bearbeiten, eventuelle Rückfragen mit Ihnen zu 
klären und Ihnen verlässlich zu antworten. 

Wir versuchen stets, Ihre Beschwerde so schnell wie möglich zu beantworten. Die Dauer der Bearbeitung hängt vor 
allem davon ab, wie komplex Ihr Anliegen ist. Zudem hängt die Bearbeitungsdauer davon ab, ob wir andere 
Unternehmen beziehungsweise Personen einbeziehen müssen, zum Beispiel unsere externen Dienstleister. 

 
Grundsätzlich bemühen wir uns, Ihnen innerhalb von drei Wochen zu antworten. Sollte dies nicht möglich sein, 
werden wir Sie hierüber informieren. Wir nennen Ihnen dann auch den Grund für die Verzögerung. Zudem teilen 
wir Ihnen mit, wann wir die Bearbeitung Ihrer Beschwerde voraussichtlich abschließen. Wenn wir Ihre Beschwerde 
bearbeitet haben, erhalten Sie in kurzer Zeit eine ausführliche Antwort. 

Beschwerde bei der Bankenaufsicht 
Sie können Ihre Beschwerde auch bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einreichen. 
Die Postadresse ist: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
Die E-Mail-Adresse ist: 
schlichtungsstelle@bafin.de 

Die BaFin gibt Ihnen im Internet wichtige Informationen zu Beschwerden über Unternehmen, die sie beaufsichtigt. 
Sie finden diese Informationen unter 
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbesc  
hweren_node.html 

Außergerichtliche Streitbeilegung 
Außergerichtliche Streitbeilegung heißt, dass ein Streit ohne ein Gericht geschlichtet wird. Das ist meistens weniger 
kompliziert. Wenn Sie eine außergerichtliche Streitbeilegung wollen, können Sie sich an bestimmte Verbraucher- 
Schlichtungsstellen wenden. 
- Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungsstelle „Ombudsmann der privaten 
Banken“ 

(www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der 
Bank den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung des Ombudsmanns 
der privaten Banken“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenombudsmann.de 
abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief, oder E-Mail) an die Geschäftsstelle des 

Ombudsmanns der privaten Banken 
Postfach 04 03 07 
10062 Berlin 
E-Mail: schlichtung@dbd.de 

zu richten. 

Die Schlichtungsstellen stellen Ihnen die Ordnungen auf Wunsch gern zur Verfügung. Bitte schreiben Sie einen 
Brief oder eine E-Mail an die Schlichtungsstelle. 
 
3 Nebenleistungen 

 
Keine. 

 
- Ende der Erläuterung - 
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